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659/A XXVIII. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Norbert Sieber, Mag. Elke Hanel-Torsch, Mag. (FH) Janos Juvan,  

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 16.12.2025 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 16.12.2025 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

Hinweis der ParlDion: Gemäß den legistischen 
Richtlinien (leg. RL) ist lediglich der Kurztitel bei einer 
Novelle eines Gesetzes zu verwenden. Daher müsste der 
Titel richtig lauten:  

Bundesgesetz, mit dem das Mietrechtsgesetz 
geändert wird 

Eine Titeländerung ist nur mittels eines 
Abänderungsantrages möglich. 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz vom 
12. November 1981 über das Mietrecht 
(Mietrechtsgesetz – MRG) geändert wird 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Hinweis der ParlDion: Gemäß den leg. RL hat der 
Eingang richtig lauten: 

Das Mietrechtsgesetz – MRG, BGBl. Nr. 520/1981, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 12/2025, wird wie folgt geändert: 

Eine solche Änderung ist nur mittels eines 
Abänderungsantrages möglich. 

Das Bundesgesetz vom 12. November 1981 über 
das Mietrecht (Mietrechtsgesetz – MRG), BGBl. 
Nr. 520/1981, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 12/2025, wird wie folgt geändert: 

 

Hinweis der ParlDion: Bei nur einer 
Novellierungsanordnung (NovAo), bedarf es keiner 
Nummerierung; Richtig hat die NovAo zu lauten: 

§ 46a Abs. 4 Ziffer 1 lautet: 

Eine solche Änderung ist nur mittels eines 
Abänderungsantrages möglich. 

1. § 46a Abs. 4 Ziffer 1 lautet:  
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https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002531
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 16.12.2025 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 16.12.2025 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

(4) Hat eine juristische Person oder eine 
Personengesellschaft des Handelsrechts vor dem 
1. Jänner 1968 eine Geschäftsräumlichkeit als 
Hauptmieter gemietet und war bei Vertragsabschluß eine 
freie Mietzinsvereinbarung nicht möglich, darf der 
Vermieter ab dem auf das Anhebungsbegehren 
folgenden 1. Jänner die schrittweise Anhebung des 
bisherigen Hauptmietzinses bis zu dem für 
Geschäftsräumlichkeiten nach § 16 Abs. 1 zulässigen 
Betrag innerhalb von 15 Jahren in der in Abs. 2 
angeführten Weise verlangen, wenn der bisherige 
Hauptmietzins niedriger als der angemessene 
Hauptmietzins nach § 16 Abs. 1 ist und 

 (4) Hat eine juristische Person oder eine 
Personengesellschaft des Handelsrechts vor dem 
1. Jänner 1968 eine Geschäftsräumlichkeit als 
Hauptmieter gemietet und war bei Vertragsabschluß eine 
freie Mietzinsvereinbarung nicht möglich, darf der 
Vermieter ab dem auf das Anhebungsbegehren 
folgenden 1. Jänner die schrittweise Anhebung des 
bisherigen Hauptmietzinses bis zu dem für 
Geschäftsräumlichkeiten nach § 16 Abs. 1 zulässigen 
Betrag innerhalb von 15 Jahren in der in Abs. 2 
angeführten Weise verlangen, wenn der bisherige 
Hauptmietzins niedriger als der angemessene 
Hauptmietzins nach § 16 Abs. 1 ist und 

 1. eine Änderung der rechtlichen und 
wirtschaftlichen Einflußmöglichkeiten im Sinne 
des § 12a Abs. 3 erfolgt ist und 

 „1. eine Änderung der rechtlichen und 
wirtschaftlichen Einflussmöglichkeiten im Sinne 
des § 12a Abs. 3 erfolgt ist und“ 

 1. eine Änderung der rechtlichen und 
wirtschaftlichen 
EinflußmöglichkeitenEinflussmöglichkeiten im 
Sinne des § 12a Abs. 3 erfolgt ist und 
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